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Offizielle Plätze für das Anlandstellen von Privatfahrzeugen in den Rheinhäfen 
beider Basel 
 
Die baulichen Veränderungen in den Rheinhäfen beider Basel haben die Möglichkeit ge-
schaffen, an verschiedenen Stellen Motorfahrzeuge von und an Bord zu setzen. Aufgrund 
von § 5 Hafenordnung beider Basel erlassen wir folgende schifffahrtspolizeiliche Anordnung:  
 
Das Umladen von Motorfahrzeugen vom Schiff an Land und zurück ist nur an den nachste-
hend aufgeführten Plätzen unter Beachtung der speziellen Auflagen erlaubt: 
 
A.  Rheinhäfen Basel-Stadt 
Dreiländerecke, Steiger Nr. 3: Das Anlegen ist nur mit Erlaubnis des Hafenmeisters gestat-
tet. Ausserhalb der Dienstzeiten der Revierzentrale ist die Liegezeit auf das Umladen zu be-
schränken. 
 
Klybeckquai, talseitige Plattform: Bei der Wegfahrt von der Plattform über die Bahngeleise 
ist äusserste Vorsicht geboten. 
 
Oberer Klybeckquai, Tankschiffliegeplätze: Das Fahren auf der Berme entlang von Blau-
kegelschiffen ist verboten. 
 
B.  Rheinhäfen Basel-Landschaft 
MIGROS-Umschlagsanlage, oberhalb Schleuse Birsfelden: Die Zu- und Wegfahrt auf der 
Berme ist nur talwärts erlaubt. 
 
Liegeplatz Waldhaus: Im Bereich der Hafenkantine gibt es speziell markierte Parkplätze für 
Schiffsbesatzungen. 
 

An den vorgenannten Plätzen ist es verboten, das Auto auf der Berme bei der Ausladestelle 
stehen zu lassen. Die Fahrzeuge dürfen nur auf weiss markierten Parkflächen oder auf 

 gelben, mit „P mit Bewilligung RSD“ markierten Parkflächen abgestellt werden. 
 
Das Drehen der Schiffsschrauben während des Umladens der Motorfahrzeuge ist verboten. 
 
Zuwiderhandlungen werden durch die Schifffahrts- und Hafenpolizei geahndet. 
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